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Regeste

direkte Bundessteuer 2017 | Einkommenssteuer

Erwägungen

E. 3
Mit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht können sowohl bei der Kantons- und
Gemeindesteuer als auch bei der Bundessteuer alle Rechts- verletzungen, einschliesslich
Überschreitung oder Missbrauch des Ermes-
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Sachverhalts geltend gemacht werden, nicht aber die Angemessen- heit des angefochtenen
Entscheids (vgl. Art. 51 VRG).

E. 4
Gemäss den allgemeinen Regeln über die Verteilung der objektiven Be- weislast trägt die
Steuerbehörde die Beweislast für die steuerbegründenden oder steuererhöhenden
Tatsachen, während der Steuerpflichtige die Be- weislast für die steuermindernden oder
steueraufhebenden Tatsachen, wie beispielsweise Abzüge, trägt (Urteil des
Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich [VGr-ZH] SB.2014.00054 vom 4. September
2014 E.1.3). 5.1 Gemäss Art. 38 Abs. 1 lit. d des Steuergesetztes für den Kanton Graubün-
den (StG; BR 720.000) werden für minderjährige Kinder, die das Vorschul- alter
überschritten haben, sowie Kinder in schulischer oder beruflicher Aus- bildung, deren
finanzieller Unterhalt der Steuerpflichtige zur Hauptsache bestreitet, Fr. 9'000.-- vom
Reinabkommen abgezogen. Der Abzug erhöht sich auf Fr. 18'000.--, wenn sich das Kind
während der Woche am Ausbil- dungsort aufhält. Als Grundsatz gilt also, dass
ausschliesslich derjenige Steuerpflichtige, welcher den finanziellen Unterhalt des Kindes
aus ver- steuerten Mitteln zur Hauptsache bestreitet, den Kinderabzug geltend ma- chen
kann (Praxisfestlegung «Sozialabzüge» 038-01 vom 1. März 2013 Ziff. 2). Ein
Kinderabzug entfällt nach Art. 38 Abs. 1 lit. d StG insbesondere dann, wenn die Eltern für
den Unterhalt deshalb nicht mehr zur Hauptsache aufkommen, weil das Kind aufgrund
seiner eigenen Einkommens- und Ver- mögensverhältnisse nicht mehr zur Hauptsache auf
die Unterstützung der Eltern angewiesen ist. Massgebend ist ausschliesslich, ob das Kind in
der Lage ist, seinen Unterhalt aus Arbeitserwerb oder anderen Mitteln selber zu bestreiten.
Dabei sind auch die Vermögensverhältnisse des Kindes zu berücksichtigen, soweit die
Verwertung des Vermögens zur Finanzierung des Lebensunterhalts zumutbar erscheint
(Urteil des Bundesgerichts 2C_357/2010 vom 14. Juni 2011 E.2.1; Urteil des VGr-Zürichs

- 10 - SB.2014.00054 vom 4. September 2014 E.2.1). Unter dem Begriff "zur Hauptsache"
ist gemäss Rechtsprechung nicht exakt mehr als die rechne- rische Hälfte zu verstehen.
Aufgrund des Wortlauts von Art. 38 Abs. 1 lit. h StG muss jedoch erforderlich sein, dass



der Unterhalt des Kindes im We- sentlichen oder in erster Linie von den Eltern erbracht
wird. 5.2 Für die Beantwortung der Frage, ob die Eltern zur Hauptsache für den Un- terhalt
eines Kindes in Ausbildung aufkommen, ist auf die gesamten Kos- ten, d.h. einschliesslich
der Kosten der schulischen und beruflichen Ausbil- dung, abzustellen. Dabei kann und darf
auch auf Durchschnittswerte abge- stellt werden. Es verhält sich nämlich so, dass
Schematisierungen bzw. Ty- pisierungen für Sozialabzüge charakteristisch und daher
zulässig sind (BGE 133 II 305 E.5.1; Urteil des Bundesgerichts 2C_516/2013,
2C_517/2013 vom 4. Februar 2014 E. 2.3). 5.3 Mit ihrer Replik vom 21. Juni 2019 legten
die Beschwerdeführer detaillierte Zusammenstellungen der Lebenshaltungskosten für das
Jahr 2017 (be- schwerdeführerische Akten [Bf.-act.] 2 und 3) ins Recht. Danach soll sich
der Bedarf von C._____ im Jahr 2017 auf insgesamt Fr. 57'753.30 belaufen haben. An
diesem Bedarf soll sich C._____ mit Fr. 39'284.20 (Einkommen aus unselbständiger
Erwerbstätigkeit sowie Erträge aus Wertschriften und Guthaben) und die Beschwerdeführer
mit Fr. 18'469.10 beteiligt haben. Demgegenüber soll der Bedarf von D._____ im Jahr 2017
insgesamt Fr. 48'895.40 (recte Fr. 53'104.40) betragen haben. Zur Deckung dieses Be- darfs
soll D._____ Fr. 33'226.80 (Einkommen aus unselbständiger Er- werbstätigkeit sowie
Erträge aus Wertschriften und Guthaben) und die Be- schwerdeführer Fr. 19'877.60
beigesteuert haben. An dieser Stelle ist indes zu bemerken, dass es die Beschwerdeführer
unterlassen haben, die gel- tend gemachten Bedarfspositionen – so insbesondere die
Positionen im Zusammenhang mit den geltend gemachten Wohnkosten von insgesamt Fr.
11'706.60 – sowie der von ihnen bzw. ihren Söhnen daran übernom-
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Beweis, wonach sie zu beweisen haben, dass sie im Jahr 2017 den Unterhalt ihrer Kinder
zur Hauptsache bestritten haben, nicht nachge- kommen. Wurde dieser Beweis nicht
erbracht, hat die Beschwerdegegne- rin den Kinderabzug von Fr. 18'000.-- pro Kind auch zu
Recht nicht ge- währt. Doch selbst dann, wenn auf die Zahlen in den Zusammenstellungen
der Beschwerdeführer abgestellt würde, hätten C._____ und D._____ ihren Unterhalt mit
Arbeitserwerb sowie Erträgen aus Wertschriften und Gutha- ben in erster Linie noch immer
selber gedeckt. Es verhält sich nämlich so, dass sich C._____ diesfalls mit 68% (= Fr.
39'284.20 / Fr. 57'753.30) und D._____ mit 63% (= Fr. 33'226.80 / Fr. 53'104.40) am
geltend gemachten Bedarf von insgesamt Fr. 57'753.30 bzw. Fr. 53'104.40 beteiligt hätten.
Vor diesem Hintergrund kann keine Rede davon sein, dass die Beschwerde- führer im Jahr
2017 zur Hauptsache für den Unterhalt ihrer Söhne aufka- men. Auch aus diesem Grund
sind die Kinderabzüge zu Recht nicht ge- währt worden. 5.4 In den angefochtenen
Einspracheentscheiden hat die Beschwerdegegne- rin für C._____ im Jahr 2017 einen
Bedarf von Fr. 36'940.-- und für D._____ einen solchen von Fr. 35'909.-- berechnet. Die
Beschwerdeführer rügen, dass diese Bedarfszahlen bei weitem nicht ausreichen würden und
gera- dezu lebensfremd seien. Diese Rüge geht ins Leere. Zunächst ist festzu- halten, dass
diesen Bedarfszahlen die rechtskräftigen Veranlagungsverfü- gungen 2017 betreffend
C._____ und D._____ zugrunde liegen. Weitere Unterlagen zur Ermittlung des
Unterhaltsbedarfs lagen der Beschwerde- gegnerin nicht vor; dies nicht zuletzt deshalb,
weil sich die Beschwerdefüh- rer weigerten, die Beschwerdegegnerin mit Unterlagen zum
Bedarf von C._____ und D._____ zu bedienen (vgl. Bf-act. 8). Es verhält sich nun so, dass
die von der Beschwerdegegnerin gestützt auf die rechtskräftigen Ver- anlagungsverfügung
2017 ermittelten Kosten über den statistischen Durch- schnittskosten liegen. Gemäss dem
vom Bundesamt für Statistik erstellten
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dem Jahre 2017 betragen die Ausgaben für Studierende im Alter zwischen 26 und 30 Jahren
nämlich zwischen monatlich Fr. 1'500.-- und Fr. 2'500.--, jährlich also zwischen Fr.
18'000.-- und Fr. 30'000.--. Vor diesem Hintergrund erhellt, dass die von der
Beschwerdegegnerin für C._____ und D._____ im den Einspracheentscheiden
veranschlagten Aus- gaben von Fr. 36'940.-- (C._____) bzw. Fr. 35'909.-- (D._____) sogar
über den statistischen Höchstwerten liegen. Wird zugunsten der Beschwerde- führer nicht
auf die statistischen Höchstwerte, sondern auf die von der Be- schwerdegegnerin
veranschlagten und darüber hinausgehenden Ausga- ben von jährlich Fr. 36'940.-- bzw. Fr.
35'909.-- abgestellt, ergibt sich, dass insbesondere C._____ in der Lage war, seinen Bedarf
von Fr. 36'940.-- mit seinen ihm Jahre 2017 erwirtschafteten Nettoeinkünften von
insgesamt Fr. 44'514.-- (Bf-act. 2) selber zu decken; dies umso mehr, als C._____ per 31.
Dezember 2017 über Privatwertschriften und Guthaben von insgesamt Fr. 237'047.--
verfügte. In Bezug auf D._____ resultierte im Jahr 2017 hin- gegen eine vernachlässigbare
Unterdeckung von Fr. 324.-- (= Fr. 35'585.- - [Bf-act. 3] – Fr. 35'909.--). Dabei ist
allerdings zu berücksichtigen, dass D._____ per 31. Dezember 2017 über
Privatwertschriften und Guthaben von Fr. 77'615.-- verfügte. Mit diesen Vermögenswerten
war es D._____ ohne weiteres zumutbar, die im Jahre 2017 resultiere Unterdeckung zu
kompensieren; dies umso mehr, als die Beschwerdeführer keinen Grund vorbrachten, der
gegen die Verwertung der Wertschriften und/oder Bank- guthaben gesprochen hätte. Solche
Gründe ergeben sich auch nicht aus den Akten. 5.5 Die Beschwerdeführer machen ferner
geltend, dass ihnen in den Jahren 2009, 2011, 2012 und 2016 der Kinderabzug auch
gewährt worden sei. Zufolge dieser "Veranlagungspraxis" seien die Kinderabzüge für das
Jahr 2017 ebenfalls zuzulassen. Diese Rüge ist nicht zu hören. Die Veranla-
gungsverfügungen haben grundsätzlich nur für die betreffende Steuerperi-
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nachfolgende Steuerperioden (BGE 140 II 157 E.8). Dies hat zur Konse- quenz, dass die
Beschwerdegegnerin die Kinderabzüge für das Jahr 2017 nicht deshalb ohne weiteres
gewähren musste, weil diese in den Vorperi- oden nicht beanstandet wurden. Allein aus der
Tatsache, dass die Be- schwerdegegnerin die Kinderabzüge in den Vorperioden jeweils
gewährte, können die Beschwerdeführer aufgrund der zitierten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung somit nichts zu ihren Gunsten ableiten. 5.6 Zusammenfassend ist
festzuhalten, dass C._____ und D._____ im Jahre 2017 in jedem Fall in der Lage waren,
ihren Bedarf zur Hauptsache selber zu bestreiten. Davon, dass die Beschwerdeführer in
erster Linie den Bedarf ihrer Söhne finanzierten, kann somit keine Rede sein. Dabei ist zu
berück- sichtigen, dass die Beschwerdeführer insbesondere nicht geltend machten, ihre
Söhne hätten die Nettoeinkünfte von Fr. 44'514.-- (C._____) bzw. Fr. 35'585.-- (D._____)
aus irgendwelchen Gründen effektiv nicht verwen- den können. Auch aus den Akten
ergeben sich diesbezüglich keine An- haltspunkte. Das Gegenteil ist der Fall. So haben die
Beschwerdeführer im Rahmen der von ihnen eingereichten Replik anerkannt, dass ihre
Söhne im Jahre 2017 die Nettoeinkünfte zur Deckung ihres Bedarfs verwendeten (vgl.
Bf-act. 2 und 3). 5.7 Für jedes minderjährige oder in beruflicher Ausbildung stehende Kind
er- höht sich der Abzug für Versicherungsprämien und Zinsen auf Sparkapital von Fr.
8'400.00 um Fr. 900.-- (vgl. Art. 36 lit. h StG). Im Kanton Graubün- den werden für jedes
Kind, für das ein Kinderabzug beansprucht wird, zu- dem ein Betrag von Fr. 25'000.-- vom
Reinvermögen abgezogen (Art. 63 Abs. 1 lit. b StG). Ist die Verweigerung des
Kinderabzuges gemäss Art. 38 Abs. 1 lit. d StG nicht zu beanstanden (vgl. vorstehende



Ziffer 5.6), ist den Beschwerdeführern weder der Versicherungsabzug noch der
Steuerfreibe- trag zu gewähren.
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E. 6
Zum gleichen Ergebnis – keine Gewährung des Kinderabzugs – kommt man bei der
direkten Bundessteuer. Bei der direkten Bundessteuer ist für den Kinderabzug nicht
erforderlich, dass der Unterhalt zur Hauptsache ge- tragen wird. Nach Art. 35 Abs. 1 Bst. a
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) muss lediglich für
den Unterhalt "gesorgt" werden. Das Erfordernis, dass die steuerpflichtige Person für den
Unterhalt des Kindes sorgt, ist erfüllt, wenn sie Beiträge mindestens in der Höhe des
Sozialabzuges an das Kind ausrichtet. In Weiterführung der Praxis wird der Kinderabzug
für ein volljähriges Kind in Ausbildung aber nur dann zugelas- sen, wenn dieses im
massgebenden Zeitpunkt tatsächlich auf den Unter- haltsbeitrag angewiesen war. Erzielt das
Kind ein Einkommen, das ihm den selbständigen Lebensunterhalt ermöglicht, so kann der
Kinderabzug nicht mehr beansprucht werden. Der Kinderabzug wird beispielsweise nicht
ge- währt, wenn das Kind über ein umfangreiches Vermögen verfügt, dessen
Vermögenserträge einen selbständigen Unterhalt des Kindes erlauben (Kreisschreiben Nr.
30 der eidgenössischen Steuerverwaltung, Ziff. 10.3). Nach dem Gesagten hat die
Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführern im Zusammenhang mit der Veranlagung der
direkten Bundessteuer zu Recht den Kinderabzug von Fr. 6'500.-- (Art. 35 Abs. 1 lit. a
DBG) und den erhöhten Abzug für Versicherungsprämien und Zinsen (vgl. Art. 33 Abs. 1
lit. g Ziff. 1 und Art. 33 Abs. 1bis lit. b DBG) nicht gewährt.

E. 7
Hinsichtlich der geforderten Reduktion um Fr. 400.-- auf Fr. 4'600.-- betref- fend die
Einkünfte aus Sitzungsgeldern aus öffentlichen Ämtern (Ziff. 1.3 der Veranlagungen) hat
die Beschwerdegegnerin in ihrer Duplik vom 22. Juli 2019 die Beschwerde anerkannt.
Diesbezüglich erübrigen sich weiter- gehende Äusserungen und die Beschwerde ist
insoweit gegenstandlos ge- worden.
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E. 8
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin die hier zur Diskussion
stehenden Abzüge zu Recht verweigert hat. Die angefoch- tenen Einspracheentscheide
erweisen sich diesbezüglich als rechtmässig und die Beschwerde ist abzuweisen, soweit sie
nicht durch Anerkennung gegenstandslos geworden ist. Bei diesem Verfahrensausgang
gehen die Verfahrenskosten gemäss Art. 73 Abs. 1 VRG zulasten der Beschwerde- führer.
Die Teilanerkennung der Beschwerde hat keinen Einfluss auf die Verteilung der
Verfahrenskosten, da sich die Anerkennung im Verhältnis zu den gesamten Rügen nur
minimal auf den veranlagten Steuerbetrag aus- wirkt. Eine aussergerichtliche
Entschädigung steht der Beschwerdegegne- rin gemäss Art. 78 Abs. 2 VRG nicht zu, da sie
lediglich in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegte. Demnach erkennt das Gericht:
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